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A. Präambel 

Der Impfplan wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) mit Expertinnen und Experten des 

Nationalen Impfgremiums erarbeitet und aktualisiert. Ziel ist es, einen Überblick über derzeit 

zur Verfügung stehende Impfungen zu geben und für diese einheitliche, evidenzbasierte 

Empfehlungen auszusprechen.  

Das kostenfreie Impfprogramm des Bundes, der Bundesländer und der 

Sozialversicherungsträger, in weiterer Folge „kostenfreies Impfprogramm“ genannt, wurde 

vor mehr als 20 Jahren von der damaligen Bundesministerin Lore Hostasch ins Leben 

gerufen. Ziel war und ist es, allen in Österreich lebenden Kindern bis zum 15. Lebensjahr 

Zugang zu den für die öffentliche Gesundheit wichtigen Impfungen zu ermöglichen, ohne 

dass dafür den Erziehungsberechtigten Kosten erwachsen. Auf diese Weise sind die meisten 

impfpräventablen Krankheiten im Kindes- und Jugendalter abgedeckt. Dadurch soll die für 

den wichtigen Gemeinschaftsschutz (Herdenschutz) notwendige Impfbeteiligung in der 

Bevölkerung erreicht werden. Priorität bei der Auswahl der kostenfreien Impfungen haben 

einerseits sehr häufig vorkommende Erkrankungen, andererseits seltene, sehr schwer 

verlaufende Krankheiten. Eine weitere Vorgabe ist es, Kinder mit möglichst wenigen Stichen 

gegen möglichst viele Krankheiten zu schützen. 

Für das kostenfreie Impfprogramm und seine Umsetzung steht den Kostenträgern 

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Bundesländer 

und Sozialversicherungsträger) jeweils nur ein definiertes Budget zur Verfügung. Obwohl 

dieses Budget kontinuierlich gesteigert werden konnte und die Beschaffungsprozesse 

optimiert wurden, reichen die Mittel nicht aus, um alle verfügbaren und wichtigen Impfungen 

durch die öffentliche Hand bereitzustellen. Daher erfolgen Ausweitungen und Adaptierungen 

des Impfkonzepts nur nach genauer Evaluierung der Kosten/Nutzen-Relation auf Basis 

wissenschaftlicher Empfehlungen. 

Insofern ist zu betonen, dass auch Impfungen, welche nicht im kostenfreien Impfkonzept 

angeboten werden, für den individuellen Schutz wichtig sind und daher empfohlen werden.  
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B. Vorbemerkungen 

Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten, wirksamsten präventiven Maßnahmen in der 

Medizin. Geimpfte sind im Regelfall vor der entsprechenden Krankheit geschützt. Zudem 

können Krankheiten, die nur von Mensch zu Mensch übertragen werden, wie Poliomyelitis, 

Hepatitis B oder Masern bei einer anhaltend hohen Durchimpfungsrate eliminiert werden.  

Die derzeitige epidemiologische Situation in Österreich erfordert vor allem Anstrengungen zur 

Reduktion des Erkrankungsrisikos an Keuchhusten und Masern. Auch Influenza verursacht jedes 

Jahr über 1.000 Todesfälle, darunter auch Todesfälle bei zuvor vollkommen gesunden Kindern. 

Hier ist es ebenfalls notwendig, die Durchimpfungsraten deutlich zu erhöhen.  

Entsprechend der UN-Konvention vom 20. November 1989 haben Kinder das Recht auf beste 

Gesundheitsversorgung. Dazu gehört auch der Schutz vor Erkrankungen, die durch Impfung 

vermeidbar sind. Eltern sind angehalten, Schutzimpfungen bei ihren Kindern vornehmen zu 

lassen. In der medizinischen Versorgung von Säuglingen und Kleinkindern entspricht es dem 

Stand der medizinischen Wissenschaft, Grundimmunisierungen rechtzeitig zu beginnen, nicht 

unnötig zu verzögern und zeitgerecht abzuschließen. Zudem soll laut Empfehlung der 

Weltgesundheitsorganisation, WHO, jeder Arztkontakt dazu genutzt werden, zu prüfen, ob die 

empfohlenen Impfungen durchgeführt worden sind, und – wo notwendig – fehlende Impfungen 

nachzuholen. Auch Arztkontakte im Rahmen von Spitalsaufenthalten sollen dafür genutzt 

werden. Ein aufrechter Impfschutz ist durch notwendige Auffrischungsimpfungen in jedem 

Lebensalter sicherzustellen. Ein Abraten von Impfungen ohne Vorliegen einer Kontraindikation 

im persönlichen Beratungsgespräch ist ein Verstoß gegen die Prinzipien der evidenzbasierten 

Medizin und kann die berufliche Vertrauenswürdigkeit der Ärztin oder des Arztes in Frage stellen. 

Die Frage „Wer soll geimpft werden?“ ist meist leichter zu beantworten als die gegenteilige Frage 

„Wer soll nicht geimpft werden und warum?“, die aber natürlich auch in die Überlegungen 

einbezogen werden muss. Sofern ein verträglicher Impfstoff verfügbar und das Risiko der 

Infektionsexposition gegeben ist, wird die Antwort zu Gunsten der Impfung ausfallen.  

Als allgemeiner Grundsatz kann gelten: jede einzelne Person, die sich und ihre 

Familienangehörigen (Kontaktpersonen) schützen will, soll sich impfen lassen. Generell wird 

empfohlen, alle Impfungen bei gegebener Indikation weitestgehend als 

Kombinationsimpfungen durchzuführen, um die Zahl der Injektionen möglichst gering zu 

halten. Nebenwirkungen, Warnhinweise, Kontraindikationen etc. der jeweiligen Impfstoffe 

sind der aktuellen Fachinformation zu entnehmen. 
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C. Neuerungen/Änderungen 2020 

Der gesamte Impfplan 2020 inklusive Tabellen wurde entsprechend den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und der aktuellen epidemiologischen Situation aktualisiert 

und überarbeitet. 

Tabelle 1: Änderungen wurden unter anderem in folgenden Kapiteln vorgenommen 

Kapitel Änderung  

Übersichtstabelle und Tabellen zu Nachhol-
Impfungen  

Update 

FSME  Präzisierung der Empfehlungen für Impfungen vor dem 
vollendeten 1. Lebensjahr 

Hepatitis B Präzisierung der Empfehlungen: ab vollendetem  
65. Lebensjahr Indikationsimpfung 

6-fach-Impfung für Kinder  Präzisierung der Altersangaben 

HPV  Präzisierung der Empfehlungen: ab vollendetem  
30. Lebensjahr Indikationsimpfung  

Influenza (Virusgrippe) Nasaler Kinderimpfstoff nicht mehr verfügbar 

Masern Umgang mit Low-/Non-Respondern ergänzt 

Meningokokken C Präzisierung des empfohlenen Impfzeitpunkts 

Pneumokokken Änderung der Empfehlungen für Personen vom 
vollendeten 50. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr, 
Präzisierung der Angaben zur Auffrischungsimpfung 
im Erwachsenenalter, ab 1.2.2020 PCV13 im 
kostenfreien Kinderimpfprogramm 

Poliomyelitis  Änderung der Empfehlung für 
Auffrischungsimpfungen: Nach 2 
Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere 
Impfungen nur bei Indikation vorgesehen. 

Pertussis  Impfung in jeder Schwangerschaft unabhängig vom 
Intervall zur letzten Pertussis-Impfung 

Rotavirus ab 01.02.2020 Rotarix im kostenfreien 
Kinderimpfprogramm 

Tetanus Postexpositionelle Prophylaxe: Präzisierung der 
Tabelle 
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D. Definition Altersbezeichnungen 

Das Lebensjahr wird mit dem Geburtstag vollendet.  

Das nächste Lebensjahr beginnt ab 00:00 des Geburtstags. 

Ab vollendetem 1. Lebensjahr d.h. = ab dem 1. Geburtstag = im 2. Lebensjahr (1 Jahr alt) 

Ab vollendetem 2. Lebensjahr d.h. = im 3. Lebensjahr = (2 Jahre alt) 

Ab vollendetem 3. Lebensjahr d.h. = im 4. Lebensjahr = (3 Jahre alt) 

Ab vollendetem 4. Lebensjahr d.h. = im 5. Lebensjahr = (4 Jahre alt) 

Ab vollendetem 5. Lebensjahr d.h. = im 6. Lebensjahr = (5 Jahre alt)  

Ab vollendetem 6. Lebensjahr d.h. = im 7. Lebensjahr = (6 Jahre alt) 

Ab vollendetem 7. Lebensjahr d.h. = im 8. Lebensjahr = (7 Jahre alt) 

Ab vollendetem 8. Lebensjahr d.h. = im 9. Lebensjahr = (8 Jahre alt) 

Ab vollendetem 9. Lebensjahr d.h. = im 10. Lebensjahr = (9 Jahre alt) 

Ab vollendetem 10. Lebensjahr d.h. = im 11. Lebensjahr = (10 Jahre alt) 

Ab vollendetem 11. Lebensjahr d.h. = im 12. Lebensjahr = (11 Jahre alt) 

Ab vollendetem 12. Lebensjahr d.h. = im 13. Lebensjahr = (12 Jahre alt) 

Ab vollendetem 13. Lebensjahr d.h. = im 14. Lebensjahr = (13 Jahre alt) 

Ab vollendetem 14. Lebensjahr d.h. = im 15. Lebensjahr = (14 Jahre alt) 

Ab vollendetem 15. Lebensjahr d.h. = im 16. Lebensjahr = (15 Jahre alt) etc. 
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E. Tabellen 
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Nachhol-Impfungen und fehlende Impf-Dokumentation 

Bei der Impfung von Kindern und Erwachsenen ohne Impfdokumentation wird oft ein von der 

Fachinformation abweichendes Vorgehen notwendig sein, das für den Einzelfall in 

Abhängigkeit von den jeweiligen Angaben und Gegebenheiten modifiziert werden muss.  

Die angeführten Nachhol-Empfehlungen gelten für gesunde Personen ohne spezielle 

Risikofaktoren in den jeweils angeführten Altersgruppen. 

Eine Impfung kann man nur dann als gegeben ansehen, wenn eine schriftliche 

Dokumentation vorliegt. Prinzipiell sollte jede empfohlene Impfung bei 

Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden. 

Tabelle 2: Nachhol-Empfehlungen ab vollendetem 1. bis vollendetem 6. Lebensjahr 

Impfung Dosen Anmerkung 

Diphtherie (DIP) 
Tetanus (TET) 
Pertussis (aP) 
Poliomyelitis (IPV) 
Hepatitis B (HBV) 
Haemophilus influenzae B (HiB) 

3 Dosen 6-fach-Impfstoff  
2. Dosis nach 1–2 Monaten,  
3. Dosis 6–12 Monate nach der 2. Dosis  
(mangels Alternativen Empfehlung obwohl teils off 
label) 

Masern, Mumps, Röteln (MMR) 2 Dosen Abstand mindestens 4 Wochen 

Pneumokokken 1–2 Dosen Empfohlen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

Hepatitis A 2 Dosen Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen 

Meningokokken B 3 Dosen  

Meningokokken C 1 Dosis Einmalig 

FSME 3 Dosen  

Varizellen 2 Dosen Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen 

Influenza 2 Dosen Laut Empfehlung im Kapitel Influenza  

Wenn nicht explizit angeführt gilt das Schema laut Fachinformation des jeweiligen 

Impfstoffes bzw. Details im jeweiligen Kapitel des Impfplans. 



 

 

Impfplan Österreich 2020  15 von 172 

F. Allgemein empfohlene Impfungen 

Diphtherie 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die Impfung ist im kostenfreien Impfprogramm enthalten und wird im Rahmen der 6-fach 

Impfung nach dem 2+1 Schema im 3., 5. und 11.–12. Lebensmonat geimpft1, 2, 3. Im Schulalter 

wird die Kombinationsimpfung Diphtherie (dip; reduzierte Dosis), Tetanus, Pertussis und 

Polio im 7.–9. Lebensjahr wiederholt4. 

Erwachsenenimpfung  
Nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter und Auffrischungsimpfung im Schulalter 

sollen bis zum vollendeten 60. Lebensjahr Auffrischungsimpfungen mit reduzierter 

Diphtheriekomponente (dip) als Kombinationsimpfstoff mit Tetanus (TET), Pertussis (aP) 

und Polio (IPV) regelmäßig alle 10 Jahre, ab dem vollendeten 60. Lebensjahr alle 5 Jahre 

erfolgen (Boostrix Polio/Repevax). Wenn keine Indikation zu weiteren Polio-Impfungen 

besteht und im Erwachsenenalter schon zwei oder mehr Auffrischungsimpfungen gegen 

Polio (mit IPV) vorliegen, wird danach nur mehr gegen Diphtherie-Tetanus-Pertussis 

aufgefrischt (Boostrix).  

Indikation 
Alle Personen sollen gegen Diphtherie, in Kombination mit Tetanus, Pertussis und Polio, 

geimpft sein. Besonders wichtig ist der Impfschutz für 

• Medizinisches Personal, welches Kontakt mit Infizierten haben kann 

• Personen mit häufigen Publikumskontakten (i.e. Personen mit Berufen, die einen 

deutlich stärkeren, direkten Kontakt mit Menschen haben, als das gewöhnlich der Fall ist 
                                                                 

1 Silfverdal SA. et al. A Phase III ransomized, double blind, clinical trial of an investigational hexavalent vaccine 
given at 2, 4, and 11–12 months. Vaccine 2016;34:3810–6. 
2 Slifverdal SA et al. Immunological persistence in 5y olds previously vaccinated with hexavalent DTPa-HBV-
IPV/HIB at 3,5, and 11 months. Hum Vaccin Immunother 2014;10(10):2795–8. 
3 Van Der Meeren O et al. Immunogenicity of Infranrix hexa adminstered at 3, 5, and 11 months of age. Vaccine 
2012;17:2710–4. 
4 Madhi SA et al. Antibody persistence in pre-school children after hexavalent vaccine infant primary and booster 
administration. Hum Vaccin Immunother 2019;15(3):658–68. 
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Postexpositionelle Prophylaxe14 
Für Personen mit engem („face to face“) Kontakt zu Erkrankten: Chemoprophylaxe: 

unabhängig vom Impfstatus präventive antibiotische Therapie, z.B. mit Erythromycin15. 

Postexpositionelle Impfung, wenn die letzte Impfung mehr als 5 Jahre zurückliegt. 

Bei Epidemien oder regional erhöhter Morbidität: Impfung entsprechend den Empfehlungen 

der Gesundheitsbehörden. 

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 

Kinderimpfung 
Die FSME-Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten.  

Die FSME-Impfung ist ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zugelassen. Entsprechend den 

Empfehlungen der WHO16 soll in Endemiegebieten eine Impfung ab dem vollendeten 1. 

Lebensjahr erfolgen.  

Wenn vor dem 1. Lebensjahr geimpft wird (frühestens ab dem vollendeten 6. Lebensmonat, 

abweichend von der Fachinformation), ist darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit der 

Impfung möglicherweise schwächer ausfällt als bei der Impfung ab dem 1. Lebensjahr17. Bei 

Beginn der Grundimmunisierung vor dem vollendeten 1. Lebensjahr sollte – um eine 

eventuell insuffiziente Immunantwort auszugleichen – 3 Monate nach der 2. Dosis eine 

weitere Impfung erfolgen (3+1-Schema). Danach erfolgt im für den jeweiligen Impfstoff 

vorgesehenen Intervall die letzte Dosis der Grundimmunisierung.  

Der Kinderimpfstoff FSME-Immun Junior ist bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, der 

Impfstoff Encepur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr zugelassen. Bei allen 

Impfungen ist die korrekte Durchführung der Impfung wichtig, ganz besonders jedoch bei 

der FSME-Impfung von Kindern:  

                                                                 
14 Robert Koch Institut. Ständige Impfkommission: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am 
Robert Koch-Institut. Epid Bull 2018;34:335 – 82.  
15 Robert Koch Institut. RKI-Ratgeber für Ärztinnen und Ärzte „Diphtherie“ 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Diphtherie.html  
16 World Health Organization (WHO). Vaccines against tick-borne encephalitis: WHO position paper–
recommendations. Vaccine 2011;29(48):8769–70. 
17 Eder G et al. Antigen dependent adverse reactions and seroconversion of a tick-borne encephalitis vaccine in 
children. Vaccine 2003;21(25–26):3575–83. 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Diphtherie.html
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Tabelle 5: Postexpositionelle Prophylaxe - Empfehlung zum Vorgehen nach Zeckenstich41,42 

Impfanamnese Abstand zwischen letzter 
Impfung und Zeckenstich 

Abstand zwischen 
Zeckenstich und 
Arztbesucha 

Empfohlene 
Vorgangsweise 

Keine FSME-Impfung - - Start 
Grundimmunisierung 4 
Wochen nach 
Zeckenstich 

Nur 1. Dosis ≤14 Tage danach  beliebig 2. Dosis 4 Wochen nach 
Zeckenstich 

 ab 15. Tag bis 1 Jahr 
danach 

bis 48 h nach 
Zeckenstich 

2. Dosis sofort 

  >48 h nach Zeckenstich 2. Dosis 4 Wochen nach 
Zeckenstich 

 >1 Jahr danach bis 48 h nach 
Zeckenstich 

Impfung sofortb 

  >48 h nach Zeckenstich Impfung 4 Wochen 
nach Zeckenstichb 

2 oder mehr Dosen   Impfung wenn nach 
Impfschema fällig oder 
sogar überfällig 

a Bei unklarem Abstand zum Zeckenstich Vorgehen wie bei >48 Stunden nach Zeckenstich.  
b Serologische Kontrolle empfohlen. Falls dies nicht möglich ist, gilt diese Impfung als 1. Dosis der 

Grundimmunisierung 

Anmerkung: FSME Immunglobulin human ist nicht mehr verfügbar. 

Haemophilus influenzae Typ B 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ B (HiB) ist im kostenfreien Impfprogramm 

enthalten und wird im Rahmen der 6-fach Impfung nach dem 2+1 Schema im 3., 5. und 11.–

12. Lebensmonat geimpft. Für Kinder nach dem vollendeten 5. Lebensjahr wird die HiB-

Impfung bei Indikation (siehe unten) empfohlen. 

                                                                 
41 Taba P et al. EAN consensus review on prevention, diagnosis and management of tick-borne encephalitis. Eur J 
Neurol 2017;24(10):1214–e61. 
42 Bröker M et al. After a tick bite in a tick-borne encephalitis virus endemic area: current positions about post-
exposure treatment. Vaccine 2008;26(7):863–8. 
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Erwachsenenimpfung 
Mit Ausnahme der Personen, die unter den speziellen Indikationen für eine HiB-Impfung 

angeführt sind, wird diese Impfung Erwachsenen nicht empfohlen. 

Indikation 
Personen mit folgenden Erkrankungen/Behandlungen sollten gegen HiB geimpft werden: 

• Anatomische oder funktionelle Asplenie (inklusive Sichelzellerkrankung) 

• Vor elektiver Splenektomie: wenn möglich Impfung spätestens 14 Tage vor dem Eingriff 

• Immunglobulinmangel, insbesondere Immunglobulin G2 Mangel 

• Kombinierte Immundefekte und Immundefekte, bei denen ein T-Zell-Defekt im 

Vordergrund steht 

• Gestörte Phagozytenfunktion 

• Empfängerinnen und Empfänger sowie Spenderinnen und Spender von 

hämatopoetischen Stammzelltransplantaten  

• Chemotherapie und Bestrahlung wegen maligner Erkrankungen in den ersten 60 

Lebensmonaten 

• Personen mit HIV-Infektion bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (wenn keine Impfung 

gegen HiB vor dem vollendeten 5. Lebensjahr erfolgt ist)43  

• Cochlea-Implantat oder Liquorfistel 

• Defekte des Komplementsystems 

• Bei schwerer T-Zell- und B-Zell-Immunsuppressiva/Biologika-Therapie (z.B. Anti-CD20 

AK): Impfung ein Monat vor Therapiebeginn 

Eine einmalige HiB-Impfung ist dann bei oben genannten Personengruppen indiziert, wenn 

eine komplette Grundimmunisierung oder eine Auffrischung länger als 5 Jahre zurückliegt. 

Auf Grund von immunologischen Überlegungen sind bei bestimmten Indikationen, wie z.B. 

bei Asplenie, wiederholte Impfungen etwa alle 5 Jahre empfohlen. 

Die Impfung ist keine Reiseimpfung. Sie schützt nur vor invasiven Erkrankungen durch den 

Stamm B. 

                                                                 
43 Centers for Disease Control and Prevention. Recommended child and adolescent immunization schedule for 
ages 18 years or younger. United States, 2019. www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html.  

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
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Postexpositionelle Prophylaxe14 
Nach engem Kontakt zu Patientinnen und Patienten mit invasiver Haemophilus influenzae B-

Infektion wird eine Chemoprophylaxe empfohlen: 

• Für alle Haushaltsmitglieder, wenn sich dort ein ungeimpftes oder unzureichend 

geimpftes Kind im Alter bis zu 4 Jahren oder aber eine Person mit relevanter 

Immundefizienz bzw. -suppression befindet. 

• Für ungeimpfte exponierte Kinder bis 4 Jahre in Gemeinschaftseinrichtungen. 

Chemoprophylaxe:  

Rifampicin:  

• Neugeborene: 1 x 10 mg/kg KG pro Tag p.o. für 4 Tage 

• Säuglinge und Kinder: 1 x 20 mg/kg KG (maximal 600 mg) p.o. für 4 Tage  

• Erwachsene: 1 x 600 mg p.o. für 4 Tage  

Falls eine Prophylaxe indiziert ist, sollte sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens 7 

Tage nach Beginn der Erkrankung des Indexfalls, begonnen werden. 

Hepatitis A 

Kinderimpfung 
Die Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten.  

Wegen eines potentiell erhöhten Risikos der Einschleppung von Hepatitis A aus 

Urlaubsländern mit höherer Hepatitis A Inzidenz sollen Kinder vor Eintritt in 

Gemeinschaftseinrichtungen ab dem vollendeten 1. Lebensjahr (bis zum vollendeten 10. 

Lebensjahr bzw. Volksschulaustritt) gegen Hepatitis A geschützt sein. Die Kinderimpfung 

bewirkt zusätzlich zu dem Jahrzehnte anhaltenden Individualschutz des Kindes auch die 

Ausschaltung der wichtigsten Infektionsquelle für Erwachsene. 

Erwachsenenimpfung 
Die Impfung wird allen Erwachsenen empfohlen, die sich schützen wollen, insbesondere 

wenn die angegebenen Indikationen zutreffen.  
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Hepatitis B 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die Impfung gegen Hepatitis B (HBV) ist im kostenfreien Impfprogramm enthalten und wird im 

Rahmen der 6-fach Impfung nach dem 2+1 Schema im 3., 5. und 11.–12. Lebensmonat geimpft. 

Nach der Grundimmunisierung im Säuglings- bzw. Kleinkindalter ist eine Auffrischungsimpfung 

ab dem vollendeten 7. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr empfohlen56. Danach sind weitere 

Auffrischungsimpfungen oder Titerkontrollen nur bei Risikopersonen empfohlen. Bei fehlender 

Grundimmunisierung soll die Hepatitis B-Immunisierung spätestens mit Pflichtschulaustritt 

nachgeholt werden, da das Infektionsrisiko ab diesem Alter steigt. Hepatitis B-Impfungen für 

Schulkinder stehen im kostenfreien Kinderimpfprogramm zur Verfügung.  

Erwachsenenimpfung 
Die HBV-Impfung kann in jedem Lebensalter nachgeholt werden und ist bis zum vollendeten 

65. Lebensjahr allgemein empfohlen. Bei entsprechender Indikation Erstimpfung auch nach 

dem vollendeten 65. Lebensjahr. Nach der Grundimmunisierung im Erwachsenenalter 

werden weitere Auffrischungsimpfungen oder Titerkontrollen nur für Risikogruppen bzw. bei 

Indikation empfohlen57.  

Bei Indikation (s.u.) ist eine Titerkontrolle 1–6 Monate nach der 3. Dosis der 

Grundimmunisierung vorgesehen, da 5–10 % der Geimpften keine ausreichende 

Immunantwort ausbilden. Ist der Titer ausreichend hoch (≥100 mIE/ml), sollen bei andauernder 

Indikation Auffrischungsimpfungen alle 10 Jahre erfolgen, weitere Titerbestimmungen sind 

jedoch (außer bei Personen mit Immunsuppression) nicht mehr erforderlich, wenn das 

Ansprechen auf die Impfung einmalig mittels Titerkontrolle belegt wurde. 

Indikation  
• Chronische Lebererkrankung 

• Häufiger Bedarf an Plasmaprodukten (z.B. Hämophilie)  

• Prädialyse- und Dialysepatientinnen und Dialysepatienten: höhere Antigendosis von 

40 µg nach Standardschema 

• Bestehende oder zu erwartende Immundefizienz bzw. -suppression, bei HIV-Infektion 
                                                                 

56 Hammitt LL et al. Hepatitis B immunity in children vaccinated with recombinant hepatitis B vaccine beginning 
at birth: a follow-up study at 15 years. Vaccine 2007;25(39–40):6958–64. 
57 Bruce MG et al. Antibody levels and protection after Hepatitis B vaccine: Results of a 30-year follow-up study 
and response to a booster dose. J Infect Dis 2016;214(1):16–22. 
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HBV-Immunglobulin ist derzeit in Österreich als Hepatect CP 50 I.E./ml Infusionslösung 

verfügbar (2 ml = 100 IE i.v.). Alternativ kann Uman Big 180 I.E./ml (i.m.) Injektionslösung 

angewendet werden (siehe entsprechende Fachinformationen).  

Die zweite Dosis der post partum gegen HBV geimpften Kinder erfolgt nach einem Monat. 

Die weiteren Impfungen erfolgen nach dem sonst üblichen Schema mit der 6-fach Impfung.  

Mit vollendetem 1. Lebensjahr soll eine serologische Kontrolle erfolgen und eine intrauterine 

Infektion (HBsAg und HBeAg) ausgeschlossen werden. 

Müttern, welche auch HBeAg-positiv sind, und/oder HbsAg-positiven Müttern, deren 

Hepatitis B-Viruslast um den Zeitpunkt der Geburt ≥107 Kopien/ml (= 2x106 IU/ml) beträgt, 

wird auch bei korrekter Immunisierung des Neugeborenen vom Stillen abgeraten. Ein 

positives HBeAg und vor allem eine hohe Viruslast sind mit einem höheren Risiko für 

Versagen der Prophylaxe assoziiert. Bei hoher Viruslast (>200.000 IU/mL) soll die Schwangere 

mit Tenofovir behandelt werden62,63. Mütter, welche nur HBsAg-positiv sind und eine 

geringere Viruslast haben, können ihre Kinder ohne Bedenken stillen, wenn das Neugeborene 

den Empfehlungen gemäß unmittelbar nach der Geburt aktiv und passiv gegen Hepatitis B 

immunisiert worden ist und auch die weiteren empfohlenen Impfungen erhält. 

HPV – Humane Papillomaviren 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die 9-valente Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV9, Gardasil 9) ist im kostenfreien 

Impfprogramm für Mädchen und Buben enthalten und wird ab dem vollendeten 9. 

Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr nach dem Schema 0/6–12 Monate (1+1) 

geimpft. Die Impfung erfolgt auch im Rahmen von Schulimpfungen (vorzugsweise in der 4. 

Schulklasse). Außerdem bieten die Bundesländer an den öffentlichen Impfstellen für 

Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Catch-up Impfungen zum vergünstigten 

Selbstkostenpreis an. Für die Inanspruchnahme im kostenfreien Impfprogramm und auch im 

Catch-up-Impfprogramm gilt das Alter zum Zeitpunkt der 1. Dosis. 

                                                                 
62 Schillie S et al. Prevention of hepatitis B virus infection in the United States: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Rep 2018;67(No. RR-1):1–31. 
63 Pan CQ et al. Tenofovir to prevent hepatitis B transmission in mothers with high viral load. NEJM 
2016;374:2324–34. 
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Konkrete Details zur Umsetzung in den Bundesländern an den Beratungs- und Impfstellen 

der Bundesländer: www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/impfungen-

beratung-impfstellen-bundeslaender.html. 

Die Impfung gegen HPV ist prophylaktisch wirksam64 und soll daher vorrangig vor Eintritt in 

das sexuell aktive Alter ab dem vollendeten 9. Lebensjahr erfolgen. Sowohl Frauen als auch 

Männer erkranken, weshalb die Impfung für Personen beiderlei Geschlechts nicht nur zur 

Unterbrechung der Infektionskette, sondern auch zur Erreichung eines Herdenschutzes 

wichtig ist65,66,67. Auch nach bereits erfolgter Infektion (oder durchgemachter Erkrankung) 

mit einem Vakzine-Typ kann die Impfung empfohlen werden, da sie vor Re-Infektionen sowie 

Infektionen mit weiteren, durch den Impfstoff abgedeckten HPV-Typen schützen kann68. 

Zudem wirkt die HPV-Impfung zwar nicht therapeutisch, nach Konisation können durch 

Impfung jedoch zwei Drittel der Rezidive vermieden werden69.  

Erwachsenenimpfung 
Die Impfung wird allen Mädchen und Buben bzw. Frauen und Männern bis zum vollendeten 

30. Lebensjahr unbedingt empfohlen, danach optional. Der Nutzen einer später (ab dem 

vollendeten 30. Lebensjahr) begonnenen HPV-Impfung hinsichtlich der Vermeidung von 

Dysplasien der Cervix sinkt70.  

Das Vorliegen von Kondylomen oder Dysplasien im Genitalbereich ist kein Ausschlussgrund für 

die Impfung, bedarf aber einer individuellen Aufklärung über die Reduktion von Rezidiven nach 

Behandlung und den fehlenden unmittelbaren therapeutischen Effekt der Impfung. Bereits 

infizierte Personen dürfte die Impfung auch vor (autogenen) Reinfektionen schützen71.  

                                                                 
64 Kirnbauer R et al. Papillomavirus L1 major capsid protein self-assembles into virus-like particles that are highly 
immunogenic. Proc Natl Acad Sci 1992;89(24):12180–4. 
65 Ali H et al. Genital warts in young Australians five years into national human papillomavirus vaccination 
programme: national surveillance data. BMJ 2013;346:f2032. 
66 Arbyn M et al. Perinatal mortality and other severe adverse pregnancy outcomes associated with treatment of 
cervical intraepithelial neoplasia: meta-analysis. BMJ 2008;337:a1284. 
67 Brotherton JM et al. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, 
Australia: an ecological study. Lancet 2011;377:2085–92. 
68 Castellsague X et al. End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent HPV (types 6, 11, 16, 
18) recombinant vaccine in adult women 24–45 years of age. Br J Cancer 2011;105:28–37. 
69 Ghelardi et al. SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2+. Gynocol Oncol 2018;151:229–
34. 
70 Drolet et al. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus 
vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2019;394(10197):497–509. 
71 Beachler DC et al. Multisite HPV16/18 vaccine efficacy against cervical, anal, and oral HPV infection. JNCI J Natl 
Cancer Inst 2015;108(1):djv302. 

http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/impfungen-beratung-impfstellen-bundeslaender.html
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/impfungen-beratung-impfstellen-bundeslaender.html
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Indikation 
• Angeborene und erworbene Immunsuppression (HIV-Infektion, Transplantierte oder bei 

immunsupprimierenden Therapien etc.). Bei Therapien sollte die Impfung idealer Weise 

vor entsprechender Immunsuppression veranlasst werden bzw. nach abgeschlossener 

Therapie72 

• Autoimmunerkrankungen wie Sklerodermie, Kollagenosen etc. 

• Expositionsrisiko (sexuelle Aktivität) 

Es handelt sich um keine spezielle Reiseimpfung. 

Impfschema 
In Österreich ist der 9-fach Impfstoff Gardasil9 empfohlen. Er enthält die Typen HPV 6, 11 

(Genitalwarzen) und 16, 18, 31, 33, 45, 52, 5873,74.  

• Vollendetes 9. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr: 2 Dosen im Schema 

1+175: 2. Dosis nach mindestens 6 Monaten (bis 12 Monaten, wegen besserer 

Immunogenität).  

Wurde die 2. Dosis früher als 5 Monate nach der ersten Dosis verabreicht, so ist immer 

eine 3. Dosis notwendig (im Intervall von 6 Monaten)76,77. 

• Ab dem vollendeten 15. Lebensjahr: 3 Dosen: 2. Dosis 2 Monate nach der 1. Dosis, 3. 

Dosis 6–12 Monate nach der 2. Dosis. Ab diesem Alter wird die HPV-Impfung zur 

Erreichung eines gleichwertigen Individualschutzes 3-mal empfohlen.  

Dies gilt auch für immunsupprimierte Menschen bis zum 15. Lebensjahr. 

Wirksamkeitsstudien mit dem 9-fach-Impfstoff bei 16- bis 26-jährigen Frauen zeigten eine 

bislang 6 Jahre anhaltende Schutzdauer78, bei Jugendlichen bis zu 8 Jahren79. Für den 4-fach-

Impfstoff wurde nach bis zu 14 Jahren 100 % Wirksamkeit nachgewiesen80.  

                                                                 
72 Wiedermann U et al. Impfungen bei Immundefekten/Immunsuppression  – Expertenstatement und 
Empfehlungen. Wien Klin Wochenschr 2016;128: 337–76. 
73 Joura EA et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. NEJM 
2015;372:711–23. 
74 Castellsagué X et al. Immunogenicity and safety of the 9-valent HPV vaccine in men. Vaccine 2015;33:6892–
901. 
75 Meites E et al. Use of a 2-dose schedule for Human Papillomavirus vaccination — updated recommendations of 
the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR 2016;65(49):1405–8. 
76 Bundesamt für Gesundheit BAG. HPV-Impfung: vom 3 Dosen-zum 2-Dosen-Schema bei Jugendlichen unter 15 
Jahren. Bulletin 6, Feb 2012. www.bag.admin.ch  
77 Romanowski B et al. Immunogenicity and safety of the HPV 16/18 AS04-adjuvanted vaccine administered as a 2 
dose schedule compared with the licensed 3-dose schedule. Human Vaccines 2011;7(12):1374–86. 

http://www.bag.admin.ch/
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Bei Personen, die zuvor mit einem 2- oder 4-fach-Impfstoff geimpft wurden, besteht die 

Möglichkeit, den Impfschutz mit HPV9 zu optimieren. Für die Ausweitung des individuellen 

Impfschutzes kann ohne erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen eine zusätzlich vollständige, 

dem Alter entsprechende Impfserie mit HPV9 durchgeführt werden81. 

Erkrankung, Epidemiologie und Bedeutung 
Humane Papillomaviren (HPV) sind weltweit verbreitet. Zumindest 80 % aller Frauen und 

Männer werden im Laufe ihres Lebens mit HPV infiziert. 

Es sind mehr als 200 HPV Typen bekannt, von denen etwa 14 onkogene Wirkungen haben 

und vorwiegend sexuell übertragen werden. In den meisten Fällen bewirkt die Immunabwehr 

ein spontanes Abheilen der Infektion innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Persistiert eine Infektion 

mit onkogenen Viren, so kann es zu intraepithelialen Neoplasien und invasiven Karzinomen 

kommen.  

Onkogene HPV Typen sind die Hauptursache für Krebsvorstufen (prämaligne 

Veränderungen) und Krebserkrankungen des Gebärmutterhalses (Zervixkarzinom), der 

Vagina und des Anus. Die wichtigsten onkogenen HPV Typen 16 und 18 verursachen >70 % 

aller Zervixkarzinome. Die zusätzlichen 5 HPV-Typen, welche im 9-valenten Impfstoff 

enthalten sind (31, 33, 45, 52, 58), sind die Ursache für weitere 20 % der Zervixkarzinome, 

womit dieser Impfstoff 90 % der Typen abdeckt, welche diese Krebsart verursachen. HPV 

wird außerdem assoziiert mit Krebserkrankungen an Oropharyngx (70 % HPV-assoziiert), 

Anus (>90 % HPV-assoziiert), Penis (60 % HPV-assoziiert), Vagina (75 % HPV-assoziiert) 

sowie Vulva (70 % HPV-assoziiert)82.  

Zur Frühdiagnose von Gebärmutterhalskrebs werden im Rahmen der gynäkologischen 

Vorsorgeuntersuchungen ein Abstrich vom Gebärmutterhals und eine Färbung nach 

Papanicolaou (PAP) und/oder ein HPV Test ab dem vollendeten 30. Lebensjahr durchgeführt, 

bei verdächtigem Befund (60.000/Jahr) Kolposkopien durchgeführt. In weiterer Folge werden 

                                                                                                                                                                                                   
78 Huh WK et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus 
vaccine in women aged 16–26 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2017;390(10108):2143–59. 
79 Joura E. Long-term follow-up study of immunogenicity and effectiveness of the 9-Valent HPV (9cHPV) vaccine 
in preadolescents and adolescents (9–15 y.o.). EUROGIN 2018. 3.12.2018, Lissabon 
80 Kjaer SK et al. A 12-year follow-up on the long-term effectiveness of the quadrivalent Human Papillomavirus 
vaccine in 4 nordic countries. Clin Infect Dis 2018;66(3):339–45. 
81 Van Damme P et al. Use of the nonavalent HPV vaccine in individuals previously fully or partially vaccinated 
with bivalent or quadrivalent HPV vaccines. Vaccine 2016;34:757–61. 
82 National Cancer Institute. HPV and Cancer. www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-
agents/hpv-and-cancer  

http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer
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in Österreich pro Jahr mehr als 6.000 Konisationen (Operation am Gebärmutterhals) 

durchgeführt, diese erhöhen das Frühgeburtsrisiko und die neonatale Mortalität. In Europa 

werden jährlich 33.500 neue Fälle von Zervixkarzinom mit etwa 15.000 Todesfällen registriert, 

in Österreich ca. 400 neue Fälle von Zervixkarzinom bzw. 130–180 Todesfälle. 

Die HPV Typen 6 und 11 (im 4-fach- und 9-fach-Impfstoff enthalten) sind für über 90 % aller 

Genitalwarzen (Kondylome) und für die juvenile respiratorische Papillomatose 

(Larynxpapillome) verantwortlich. Mehr als 1 % der sexuell aktiven Personen leiden an 

Genitalwarzen, jede und jeder Zehnte erkrankt im Laufe des Lebens. 

Die Implementierung des nationalen Impfprogramms ändert derzeit nichts an der generellen 

Empfehlung, die gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen mit Krebsabstrich (inklusive PAP 

oder HPV Test ab 30 Jahren) und ev. notwendige Behandlungen ungeachtet der Impfung in 

den empfohlenen Abständen weiterhin durchzuführen, da die derzeitigen HPV-Impfstoffe vor 

den gefährlichsten, aber nicht vor allen onkogenen HPV Typen schützen und zum Zeitpunkt 

der Impfung bei jungen Frauen auch schon eine Infektion vorliegen könnte. 

Postexpositionelle Prophylaxe: 
Indikation: infektionsgefährdender Sexualverkehr oder nach sexuellem Missbrauch83 2- bzw. 

3-malige Impfung (altersabhängig). 

Influenza (Virusgrippe) 

Kinderimpfung 
Die Influenza-Impfung mit einem tetravalenten Impfstoff ist für alle Kinder und Jugendlichen 

jährlich empfohlen, besonders für Säuglinge ab dem vollendeten 6. Lebensmonat und 

(Klein-) Kinder.  

Erwachsenenimpfung 
Grundsätzlich ist die Influenza-Impfung für alle Erwachsenen empfohlen. Die Influenza-

Impfung ist insbesondere auch für Ältere, chronisch Kranke, Personengruppen mit anderen 

                                                                 
83 Markowitz LE et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2014;63(RR-05):1–30. 
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Risikofaktoren und Personal im Gesundheitswesen dringend empfohlen (Details siehe 

Indikation und Impfschema weiter unten). 

Zuschüsse oder kostenfreie Impfungen gibt es bei einzelnen Arbeitgebern und 

Sozialversicherungsträgern. 

Indikation 
Die Impfung ist jeder Person, die sich schützen will, zu empfehlen. 

Besonders dringlich empfohlen ist die Impfung: 

• Personen mit erhöhter Gefährdung infolge chronischer Erkrankungen wie zum Beispiel 

bei chronischen Lungen-, Herz-, Kreislauferkrankungen, neurologischen Erkrankungen, 

Erkrankungen der Nieren, Stoffwechselkrankheiten (auch bei gut eingestelltem Diabetes 

mellitus) und Immundefekten84 

• Hospitalisierten Personen mit erhöhter Gefährdung für Influenza-Komplikationen 

• Kindern/Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zu 18 Jahren unter 

Langzeit-Aspirin-Therapie (Verhütung eines Reye Syndroms). Es ist zu beachten, dass in 

diesem Fall eine Lebendimpfung altersunabhängig kontraindiziert ist! 

• stark übergewichtigen Personen (BMI≥40) 

• Bei HIV-Infektion oder anderen immunsuppressiven Erkrankungen oder Therapien72,85,86 

• Bei schwerer T-Zell- und B-Zell-Immunsuppressiva/Biologika-Therapie (z.B. Anti-CD20 

AK): Impfung 4 Wochen vor Therapiebeginn 

• Schwangeren und Frauen, die während der Influenzasaison schwanger werden wollen87 

• Säuglingen ab dem vollendeten 6. Lebensmonat und Kleinkindern 

• Stillenden und Personen im Umfeld von Neugeborenen 

• Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen und von Sozialberufen, Betreuungs-

personen (z.B. in Spitälern, Altersheimen und im Haushalt) und Haushaltskontakte der 

zuvor genannten Risikogruppen88,89 

                                                                 
84 Grohskopf L et al. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines. MMWR Recomm Rep 
2016;65(5);1–54.  
85 Lopez A et al. Vaccination recommendations for the adult immunosuppressed patient: A systematic review and 
comprehensive field synopsis. J Autoimmun 2017;80:10–27. 
86 Remschmidt C et al. Influenza vaccination in HIV-infected individuals: systematic review and assessment of 
quality of evidence related to vaccine efficacy, effectiveness and safety. Vaccine 2014;32(43):5585–92. 
87 European Centre for Disease Prevention and Control. Technical Report: Scientific advice on seasonal influenza 
vaccination of children and pregnant women. ECDC, October 2012. www.ecdc.europa.eu  
88 Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut 2016/2017. Epid Bull 2016;34: 
301-37. 

http://www.ecdc.europa.eu/
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• Personal aus Gesundheitsberufen, siehe auch Kapitel „Impfungen für Personal des 

Gesundheitswesens“  

• Personen mit häufigem Publikumskontakt 

• allen Reisenden: Schutz während der Reise (z.B. am Flughafen, im Flugzeug) und am 

Reiseziel – Impfung spätestens ca. 2 Wochen vor Reiseantritt (Influenzasaison tritt auf 

der Südhalbkugel etwa um ½ Jahr verschoben von April–September auf!). 

Impfschema 
Die beste Zeit für die jährliche Influenzaimpfung beginnt Ende Oktober. Sie kann aber zu 

jedem späteren Zeitpunkt, auch während bereits Influenza-Fälle auftreten, durchgeführt 

werden. 

Das Ansprechen auf eine Influenzaimpfung ist abhängig von der Immunkompetenz, der 

individuellen Influenza-Infektions- bzw. Impfgeschichte und der Übereinstimmung der 

Impfstämme mit den saisonal zirkulierenden Influenzaviren.  

Da nicht vorhersehbar ist, welche Stämme in Österreich in der jeweiligen Saison tatsächlich 

vorherrschen werden und wie exakt sie durch den Impfstoff abgedeckt sein werden, ist eine 

Vorhersage der Schutzwirkung der Influenzaimpfung vor der Saison nicht möglich. 

Insgesamt sind jedenfalls Geimpfte gegenüber Nicht-Geimpften im Vorteil. Sollten Personen 

trotz Impfung erkranken 

• verläuft die Erkrankung zumeist milder und kürzer,  

• erleiden sie deutlich weniger Influenza-bedingte Komplikationen  

• und benötigen seltener einen Krankenhausaufenthalt. 

Impfstoffauswahl 
Die Auswahl des Impfstoffes sollte gemäß Zulassung und Verfügbarkeit erfolgen und 

individuelle Kriterien wie Alter, Grundkrankheit oder Expositionsrisiko berücksichtigen. 

Es sind verschiedene Arten von Influenza-Impfstoffen zugelassen. Alle in Österreich 

zugelassenen Influenza-Impfstoffe enthalten 3 oder 4 von der WHO und EMA für die jeweilige 

Saison empfohlene Influenzavirus-Impfstämme: zwei Influenza A-Stämme (derzeit 

A(H1N1)pdm09: A/Brisbane/02/2018-like Viren und A(H3N2): A/Kansas/14/2017-like Viren) 
                                                                                                                                                                                                   

89 Lester RT et al. Use of effectiveness of, and attitudes regarding influenza vaccine among house staff. Infect 
Control Hosp Epidemiol 2003;24(11):839–44.  
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Während einer saisonalen Grippe können schwere Verläufe in allen Altersgruppen auftreten. 

Mit starken jährlichen Schwankungen beträgt die Influenza-Mortalität in Österreich im 

Durchschnitt über 15 Fälle pro 100.000, das sind insgesamt über 1.000 Todesfälle pro 

Jahr97,98,99.  

Besonders Kinder sind für die Infektionsverbreitung verantwortlich100. Aufgrund 

epidemiologischer Modellrechnungen ist daher die Impfung von Kindern auch wirksam, um 

die Ausbreitung der Erkrankung zu verlangsamen oder sogar zu blockieren101. Damit dürfte 

derzeit die Impfung von Kindern die wirksamste Maßnahme sein, um schwere Erkrankungen 

bei Risikogruppen und solchen, die durch eine Impfung nicht ausreichend geschützt werden 

können, zu verhüten. Derzeit läuft in England ein Pilotprogramm zur Influenzaimpfung von 

Kindern im Schulalter, um die Auswirkungen auf die geimpfte und ungeimpfte Bevölkerung 

zu untersuchen102. 

Masern, Mumps, Röteln 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die 3-fach-Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ist im 

kostenfreien Impfprogramm enthalten (Lebendimpfung!). Es werden 2 MMR-Impfungen ab 

dem vollendeten 9. Lebensmonat (unbedingt vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen) 

empfohlen.  

Bei Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten und Schule) bzw. 

mit dem vollendeten 12. Lebensjahr soll der MMR-Impfstatus (Impfpass) dringend 

kontrolliert werden, erforderlichenfalls sollen fehlende Impfungen nachgeholt werden. 

                                                                 
97 Kuo HW et al. Influenza-related excess mortality, Austria 2001 till 2009. Wien Klin Wo 2011;123(19–20):593–8. 
98 Redlberger-Fritz M et al. Attributable deaths due to influenza: a comparative study of seasonal and pandemic 
influenza. Eur J Epidemiol 2012;27(7):567–75. 
99 Antonova EN et al. Burden of paediatric influenza in Western Europe: a systematic review. BMC Public Health 
2012;12(1):968. 
100 Petrie JG et al. Influenza transmission in a cohort of households with children: 2010–2011. PloS One 2013;8(9): 
e75339. 
101 Halloran ME et al. Public health. community studies for vaccinating schoolchildren against influenza. Science 
2006;311(5761):615–6. 
102 Pebody RG et al. Uptake and impact of vaccinating primary school-age children against influenza: experiences 
of a live attenuated influenza vaccine programme, England, 2015/16. Euro Surveill 2018;23(25):1560–7917. 
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Erwachsenenimpfung 
Die MMR-Impfung ist derzeit in Österreich an öffentlichen Impfstellen für alle Altersgruppen 

kostenfrei erhältlich, es werden 2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen empfohlen.  

Nur bei dokumentierter 2-maliger Lebendimpfung, Nachweis ausreichend schützender 

Antikörper im Serum oder zurückliegender, laborbestätigter Maserninfektion kann von 

langanhaltender Immunität ausgegangen werden. 

Bei fehlender Immunität auch gegen nur eine Impfkomponente oder fehlender 

Impfdokumentation kann und soll die MMR-Impfung in jedem Lebensalter nachgeholt 

werden. Auch Jugendliche und Erwachsene, die als Kinder nur einmal gegen Masern, Mumps 

und/oder Röteln geimpft worden sind, sollen entsprechend geimpft werden. Personen, die 

mit einem inaktivierten Masern-Impfstoff geimpft wurden (Masern adsorbiert oder 

Quintovirelon), sollten zwei Dosen MMR-Impfstoff erhalten.  

Da es sich um einen Lebendimpfstoff handelt, ist ein Impfen bei bestehender Immunität oder 

nach vorhergehenden Impfungen unproblematisch, denn in diesem Fall werden die Impfviren 

durch die bereits bestehende Immunabwehr an ihrer Vermehrung gehindert, ein Überimpfen 

ist nicht möglich103. 

Indikation 
Die MMR-Impfung ist für alle Personen ab dem vollendeten 9. Lebensmonat empfohlen, 

fehlende Impfungen sollen in jedem Lebensalter nachgeholt werden.  

Insbesondere Personen mit hohem Infektionsrisiko für sich und andere sollen jedenfalls 

immun sein, z.B. Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergarten, Schule oder 

Hort und das gesamte medizinische Personal einschließlich Auszubildenden.  

Da Masern in der Schwangerschaft zu Komplikationen für Mutter und Kind und Röteln zu 

schweren kindlichen Missbildungen führen können, ist die Impfung besonders bei Frauen im 

gebärfähigen Alter wichtig – vor einer geplanten Schwangerschaft soll der Immunstatus 

überprüft werden („Prepare for pregnancy“!). 

Masern-seronegative Wöchnerinnen sollten die MMR-Impfung noch im Wochenbett erhalten 

(siehe Kapitel „Röteln“).  

                                                                 
103 Strebel PM et al. Measles vaccines. Aus: Vaccines, 7th edition, Plotkin, Orenstein, Offit, Edwards. p 587–611, 
Elsevier, 2018. 
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Pflichtimpfung für USA bei längerem Aufenthalt z.B. bei Studienaufenthalt.  

Anlässlich einer Reise sollte der MMR-Status geprüft werden (Impfungen/Immunität 

vorhanden?) und gegebenenfalls Impfungen nachgeholt werden. 

Impfschema 
Bei Erstimpfung im 1. Lebensjahr (ab vollendetem 9. Lebensmonat) soll die 2. Dosis nach 3 

Monaten verabreicht werden. 

Bei Erstimpfung nach dem 1. Lebensjahr erfolgt die 2. Dosis frühestmöglich, mit einem 

Mindestabstand von 4 Wochen. 

Der Kombinations-Lebendimpfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln hat sich seit seiner 

Einführung 1963 als sehr sicher und gut verträglich erwiesen, das zeigen die Erfahrungen mit 

bereits mehr als 575 Millionen verabreichten Dosen104,105. Am häufigsten werden leichte 

Reaktionen wie z.B. Rötung und Schwellung an der Impfstelle beobachtet. In der 

Vermehrungsphase des Impfvirus (bis 7 Tage nach Applikation) kann es gelegentlich zu 

Abgeschlagenheit, erhöhter Temperatur, selten Fieber kommen. Die attenuierte 

Lebendvakzine kann bei 3–5 % der Geimpften eine abgeschwächte, nicht infektiöse Form von 

Masern, die sogenannten „Impfmasern“ mit Fieber und Exanthem hervorrufen. Diese sind 

nicht ansteckend! 

Low-/Non-Responder 
Da ein sehr geringer Anteil (max. 3 %) der geimpften Personen auch nach 2 Impfungen keinen 

Schutz gegen Masern aufbaut bzw. es in seltenen Fällen bei niedrigen Antikörper-Spiegeln zu 

Reinfektionen kommen kann, wird für Personal in medizinischen Hochrisikobereichen (z.B. 

Transplantationsmedizin, Onkologie, Neonatologie, Pädiatrie, etc.) sowie für Patientinnen 

und Patienten mit schwerer Immunsuppression eine serologische Impferfolgskontrolle 

(Nachweis von Antikörpern gegen Masern) empfohlen, dies gilt insbesondere in 

Ausbruchssituationen103. Bei fehlender Immunantwort wird eine weitere Impfung empfohlen. 

Im Falle eines Masernkontakts wird auf die Anweisungen der „Standardverfahrensanleitung 

                                                                 
104 World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals. 
www.who.int/immunization/newsroom/press/measles_initiative_vaccinates_billion_4august2011/en/  
105 Betsch C. Measles and rubella elimination, aus: Communicating the importance of vaccination. ECDC, 
Stockholm, 2014. 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Masern---Elimination-und-Durchimpfungsraten/Ausbruchsmanagement.html
http://www.who.int/immunization/newsroom/press/measles_initiative_vaccinates_billion_4august2011/en/
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Masern“106 verwiesen: Personen, die keine Immunantwort aufweisen, sind als empfängliche 

Kontaktpersonen zu behandeln. Im Falle von Masern in der Region erscheint eine Versetzung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus, die Low/Non-Responder sind, an 

Dienststellen sinnvoll, an denen kein hohes Expositionsrisiko gegeben ist (sie sollten also 

nicht in der Kinderambulanz etc. arbeiten). 

Kontraindikationen 
Es handelt sich um einen Lebendimpfstoff mit entsprechenden Kontraindikationen 

(Immunsuppression, etc.). Die Rötelnimpfung in der Schwangerschaft ist kontraindiziert 

(siehe „Impfungen in der Schwangerschaft und Stillzeit“). Eine Schwangerschaft soll bei 

Impfung ausgeschlossen und mindestens 1 Monat danach vermieden werden. Eine 

versehentliche Rötelnimpfung bei einer Schwangeren stellt aber keine Indikation für einen 

Schwangerschaftsabbruch dar. Weitere Kontraindikationen siehe Fachinformation. 

Aktive Immunisierungen mit Virus-Lebendimpfstoffen (wie zum Beispiel gegen Masern, 

Mumps, Röteln, Varizellen) sollten für mindestens 3 Monate (bei Masern bis zu 12 Monate) 

nach der letzten Gabe von Immunglobulinen verschoben werden, da die Wirksamkeit der 

Impfung mit Lebendimpfstoffen (aufgrund von Antikörpern im Immunglobulin) 

beeinträchtigt werden kann (siehe auch Anti-D Prophylaxe im Kapitel „Röteln“). 

Masern 

Erkrankung, Epidemiologie und Bedeutung 
Die Masern sind eine der ansteckendsten humanen Viruserkrankungen. Dabei handelt es sich 

um eine gefährliche Infektionskrankheit mit hoher Komplikationsrate, die in allen 

Altersgruppen ernste oder sogar tödliche Folgen haben kann. Bei Kindern unter einem Jahr 

und im Erwachsenenalter besteht ein besonderes Risiko für einen schweren Verlauf. Eine 

spezifische antivirale Therapie steht nicht zur Verfügung, der einzig wirksame Schutz vor 

einer Infektion ist die Impfung.  

Die Masernviren werden durch das Einatmen infektiöser Tröpfchen (Sprechen, Husten, 

Niesen) oder durch direkten Kontakt mit infektiösen Nasen-/Rachensekreten übertragen. 

Bereits eine kurze Exposition führt zu einer Infektion (Kontagionsindex nahe 100 %), die bei 
                                                                 

106 Bundesministerium für Gesundheit und Frauen. Masern, personenbezogene Kontroll- und 
Präventionsmaßnahmen. Standard-Verfahrensanleitung (SVA) für die Gesundheitsbehörde in Österreich, 2017. 
www.sozialministerium.at/masernsva  

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Masern---Elimination-und-Durchimpfungsraten/Ausbruchsmanagement.html
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ungünstig beeinflussen können. Dazu gehören Abort, frühzeitige Geburt und geringes 

Geburtsgewicht, nicht jedoch kongenitale Defekte132,133. 

Postexpositionelle Prophylaxe  
Die MMR-Impfung kann auch als Postexpositionsprophylaxe eingesetzt werden und ist für 

Personen mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit 

nach Kontakt zu Masernkranken empfohlen. Die höchste Wahrscheinlichkeit für die 

Wirksamkeit einer MMR-Impfung als postexpositionelle Prophylaxe besteht bei einer 

Verabreichung einer MMR-Impfdosis innerhalb von 72 Stunden nach infektiösem Masern-

Erstkontakt (Definition der infektiösen Periode: 1 Tag vor Beginn der Prodromalsymptomatik 

bzw. falls nicht eindeutig bestimmbar, gilt 4 Tage vor Exanthembeginn und bis 4 Tage nach 

Ausbruch des Exanthems). Die Masernimpfung soll aber auch bei mehr als 72 h nach 

infektiösem Erstkontakt verabreicht werden, da der Krankheitsverlauf dadurch günstig 

beeinflusst werden kann. Eine Impfung in die Inkubation >3 Tage nach der Exposition ist 

unschädlich, wenngleich unsicher in der Wirkung. Dementsprechend müssen Personen, 

welche >3 Tage nach Exposition geimpft wurden, für maximal 21 Tage von 

Gemeinschaftseinrichtungen etc. ausgeschlossen werden, wenn dort nicht alle Personen über 

einen Schutz verfügen (z.B. Kinderkrippe mit noch ungeimpften Kindern)106. 

Die postexpositionelle Verabreichung des MMR-Impfstoffes ist ausnahmsweise nach 

individueller Nutzen-Risiko-Abwägung bereits ab dem vollendeten 6. Lebensmonat im 

Rahmen der Postexpositionsprophylaxe nach Masernkontakt anstelle von humanem 

Immunglobulin in Erwägung zu ziehen, wenn die Impfung innerhalb von 72 Stunden nach 

infektiösem Masern-Erstkontakt durchgeführt werden kann (abweichend von der 

Fachinformation)134,135. Durch noch vorhandene maternale Antikörper (eher 

unwahrscheinlich) kann die Immunantwort einer derartig früh verabreichten MMR-Impfung 

jedoch negativ beeinflusst werden, weshalb in diesen Fällen 3 Impfungen empfohlen sind: 

  

                                                                 
132 Rasmussen SA et al. What obstetrics health care providers need to know about measles in pregnancy. Obstet 
Gynecol 2015; 126(1):163–170. 
133 Holzmann H et al. Eradication of measles: remaining challenges. Med Microbiol Immunol. 2016;205(3):201–8. 
134 Robert Koch Institut. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut – 2019/2020. 
Epid Bull 2019;34:313-61.  
135 Robert Koch Institut. Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI. Fachliche 
Anwendungshinweise zur Masern-Postexpositionsprophylaxe bei Risikopersonen. Epid Bull 2017;2: 17-22. 
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• 1. Dosis im Alter von 6–8 Monaten 

• 2. Dosis im Alter von 11–14 Monaten 

• 3. Dosis im Alter von 15–23 Monaten136,137,138 

Immunglobulin 
Bestimmte nicht immune Risikopersonen (z.B. Schwangere, Neugeborene, Säuglinge im 

Alter von <6 Monaten, Immunsupprimierte139 etc.), bei denen nach einer Masernvirus-

Exposition eine postexpositionelle MMR-Lebendimpfung kontraindiziert bzw. nicht 

empfehlenswert ist, sollten so rasch wie möglich humanes Standardimmunglobulin (Ig 

Dosierung: 1 x 400 mg/kg KG intravenös) erhalten („off label use“). Standardimmunglobuline 

enthalten Masernvirus-spezifische Antikörper in ausreichender Konzentration. Diese 

Maßnahme ist bis zu 6 Tage nach infektiösem Masern-Erstkontakt möglich. Wichtig: eine 

aktive Immunisierung mit MMR-Impfstoff ist frühestens 3 Monate später möglich und für  

8–12 Monate (abweichend von der Fachinformation) in der Wirksamkeit möglicherweise 

eingeschränkt. Dies sollte bei der Indikationsstellung berücksichtigt 

werden134,135,140,141,142,143,144. 

Die Dauer des Nestschutzes bei Neugeborenen ist unklar, daher muss eine Immunglobulin-

Gabe bei Kontakt jedenfalls erwogen werden. Der Nestschutz gegen Masern ist allgemein 

kürzer und weniger ausgeprägt als bisher angenommen, in der Regel kürzer als 6 Monate145. 

Bei 6–8 Monate alten Säuglingen kann nach individueller Risiko-Nutzen-Abwägung  

                                                                 
136 Robert Koch Institut. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) bei Robert Koch-Institut (RKI) – 
2018/2019. Epid Bull 2018;34:335-379. 
137 Rice P et al. MMR immunisation after contact with measles virus. Lancet 2004;363(9408):569–70. 
138 Robert Koch Institut. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut. Epid 
Bull 2017;34:333–80. 
139 Wiedermann U et al. Impfungen bei Immundefekten/Immunsuppression–Expertenstatement und 
Empfehlungen. Wien Klin Wochenschr 2016.128:337–76. 
140 Farcet MR et. Al. Measles virus neutralizing antibodies in immunoglobulin lots produced from plasma collected 
in Europe or the United States. Vaccine 2019;37(24):3151–3. 
141 McLean HQ et al. Prevention of Measles, Rubella, Congenital Rubella Syndrome, and Mumps, 2013: Summary 
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 2013;62(RR04):1-34. 
142 Public Health England. Guidelines on Post-Exposure Prophylaxis for measles, August 2017 
www.gov.uk/government/publications/measles-post-exposure-prophylaxis  
143 World Health Organization. Measles vaccines: WHO position paper. Weekly epidemiological record, August 
2009. www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf?ua=1  
144 Young MK et al. Post-exposure passive immunization for preventing measles. Cochrane Database Syst Rev 
2014;(4):CD010056. 
145 Boulton ML et al. Measles antibodies in mother-infant dyads in Tianjin, China. J Infect Dis 2017;216(9):1122–
29. 

http://www.gov.uk/government/publications/measles-post-exposure-prophylaxis
http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf?ua=1
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Röteln 

Erkrankung, Epidemiologie und Bedeutung 
Bei Röteln handelt es sich um eine hochansteckende humane Virusinfektionskrankheit, die 

durch Tröpfchen übertragen wird und bei Kindern in bis zu 50 % der Fälle, bei Jugendlichen 

und Erwachsenen in über 30 % der Fälle asymptomatisch verläuft. Bei klinischer 

Symptomatik treten nach einer Inkubationszeit von 14–21 Tagen das charakteristische, 

kleinfleckige Rötelnexanthem, Lymphknotenschwellungen (besonders im Nacken) sowie 

häufig Gelenksbeschwerden auf. Bei Rötelninfektionen bis zur 17. Schwangerschaftswoche 

kann es zu schweren Embryopathien (mit Taubheit, Katarakt, Herzfehlern und anderen 

Organdefekten) kommen150,151,152. Früher wurden daher 13-jährige Mädchen gegen Röteln 

geimpft. Durch die Rötelnimpfung beider Geschlechter als Masern-Mumps-Röteln-Impfung 

soll die Zirkulation des Rötelnvirus weiter zurückgedrängt werden, um das Fehlbildungsrisiko 

auch bei Kindern von nicht immunen Frauen weiter zu reduzieren. 

2017 wurden in Österreich insgesamt 39 Röteln-Fälle gemeldet, darunter waren zwei 

Ausbrüche. Dabei trat eine Infektion in der Frühschwangerschaft (5. SSW) auf und führte zur 

Geburt eines Kindes mit dem Vollbild einer schweren Rötelnembryopathie mit zerebralen 

Abnormitäten. Das Kind benötigte mehrere Operationen und schied über mindestens 4 

Monate Rötelnviren aus, was umfangreiche Maßnahmen zum Schutz vor Virusübertragungen 

sowohl im Gesundheitsbereich als auch privaten Bereich notwendig machte.  

Wie die Masern- und Mumpsausbrüche der letzten Jahre zeigten auch die Rötelfälle der 

letzten Jahre, dass besonders in der Altersgruppe der 15–40-Jährigen die Schutzraten 

gegen MMR zu niedrig sind und nachgeimpft werden sollte153. Auch wenn in den letzten 

Jahren die Rötelnfallzahlen in Österreich sehr gering waren (2018: 8 Fälle), kommt es in 

anderen europäischen Ländern immer wieder zu Ausbrüchen mit der Gefahr einer 

Einschleppung nach Österreich.  

                                                                 
150 World Health Organization. Rubella, WHO fact sheet n°367, February 2018. 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs367/en/.  
151 Enders M et al. Measles, mumps and rubella virus infection in pregnancy. Possible adverse effects on pregnant 
women, pregnancy outcome and the fetus. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 
2007;50(11):1393–8. 
152 Robert Koch Institut. RKI-Ratgeber: Röteln 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Roeteln.html  
153 Kasper S et al. Rubella in Austria 2008–2009: no longer a typical childhood disease. Pediatr infect Dis J 
2010;29(5):448–52. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs367/en/
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Roeteln.html
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Impfschema für Trumenba 

Zugelassen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr.  

Empfohlen sind 2 Dosen (je 0,5 ml) im Abstand von 6 Monaten.  

Zur Notwendigkeit einer Auffrischungsimpfung laufen derzeit klinische Studien.  

Trumenba und Bexsero sind nicht austauschbar (eine begonnene Grundimmunisierung sollte 

mit demselben Impfstoff beendet werden).  

Monovalente Impfung gegen Meningokokken der Gruppe C 

Kinderimpfung 

Die Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten. Für Kleinkinder wird 

bevorzugt zwischen dem 13. bis 15. Lebensmonat einmalig eine Impfung mit einem 

konjugierten Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe C empfohlen. 

Impfschema 

Bei Impf-Beginn entsprechend den Empfehlungen wird 1 Dosis empfohlen. 

Bei früherem Impf-Beginn im 1. Lebensjahr:  

• Neisvac C 

− Impfbeginn vollendetes 2. bis vollendetes 4. Lebensmonat: 2 Dosen im Abstand von 

mindestens 8 Wochen plus eine weitere Dosis im 12. oder 13. Lebensmonat. 

− Impfbeginn vollendetes 4. Lebensmonat bis vollendetes 12. Lebensmonat: 1 Impfung 

plus eine weitere Dosis vorzugsweise im 12. oder 13. Lebensmonat, in jedem Fall 

aber mit einem Abstand von mindestens 6 Monaten zur letzten Impfung mit  

Neisvac C. 

• Menjugate 

− Impfbeginn vollendetes 2. bis vollendetes 12. Lebensmonat: 2 Dosen im Abstand von 

mindestens 8 Wochen plus eine weitere Dosis im 2. Lebensjahr mit einem Abstand 

von mindestens 6 Monaten zur vorangegangenen 2. Dosis.  
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Da bei Schwangeren die Gabe von Rifampicin und Gyrasehemmern kontraindiziert ist, 

kommt bei ihnen zur Prophylaxe ggf. Ceftriaxon in Frage (1 x 250 mg i.m.). 

Der Indexfall mit einer invasiven Meningokokkenerkrankung sollte nach Abschluss der 

Therapie ebenfalls Rifampicin erhalten, sofern nicht intravenös mit einem Cephalosporin der 

3. Generation behandelt wurde. 

Postexpositionelle Impfung  

Eine postexpositionelle Impfung wird zusätzlich zur Chemoprophylaxe bei ungeimpften 

engen Kontaktpersonen empfohlen, wenn die Infektion der Indexpatientin oder des 

Indexpatienten durch die Serogruppen A, C, W135, Y oder B verursacht wurde. Die Impfung 

sollte sobald wie möglich nach Serogruppenbestimmung des Erregers beim Indexfall 

durchgeführt werden.  

Pertussis 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die Impfung gegen Pertussis (aP) ist im kostenfreien Impfprogramm enthalten und wird im 

Rahmen der 6-fach Impfung nach dem 2+1 Schema im 3., 5. und 11.–12. Lebensmonat 

geimpft. Wegen des häufigen Vorkommens von Keuchhusten und des schweren Verlaufs im 

Säuglingsalter sollte mit der Impfserie so früh wie möglich begonnen werden, d.h. 

unmittelbar mit vollendetem 2. Lebensmonat. Im Schulalter wird die Kombinationsimpfung 

Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio im 7.–9. Lebensjahr wiederholt4,159.  

Erwachsenenimpfung 
Nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter und Auffrischungsimpfung im Schulalter 

sollen bis zum vollendeten 60. Lebensjahr Auffrischungsimpfungen mit einem 

Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie (dip), Tetanus (TET) und Polio (IPV) regelmäßig alle 

10 Jahre und ab dem vollendeten 60. Lebensjahr alle 5 Jahre erfolgen (Boostrix 

Polio/Repevax)160. Wenn keine Indikation zu weiteren Polio-Impfungen besteht und im 

                                                                 
159 Crowcroft NS et al. Pertussis vaccine effectiveness in a frequency matched population-based case-control 
Canadian Immunization Research Network study in Ontario, Canada 2009–2015. Vaccine 2019;37(19):2617–23. 
160 Van der Lee et al. Robust humoral and cellular immune reponses to pertussis in adults after a first acellular 
booster vaccination. Front Immunol 2018;9:681. 
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Erwachsenenalter schon zwei oder mehr Auffrischungsimpfungen gegen Polio (mit IPV) 

vorliegen, wird danach nur mehr gegen Diphtherie-Tetanus-Pertussis aufgefrischt (Boostrix).  

Indikation 
Der Impfschutz gegen Pertussis ist für alle Personen empfohlen, jedoch für folgende 

Personengruppen besonders wichtig: 

• Frauen mit Kinderwunsch (vor Eintritt einer Schwangerschaft), wenn Impfung fällig  

• Schwangere, bevorzugt im 3. Trimenon (27.–36. Schwangerschaftswoche), unabhängig 

vom Abstand zur letzten Impfung gegen Pertussis161. 

• Personen im Umfeld eines Neugeborenen (Mutter, Vater, Großeltern, Geschwister, 

Babysitterin und Babysitter, Tagesmutter oder Tagesvater etc.) 

• Alle in medizinischen Berufen tätigen Personen, auch Auszubildende dieser Berufe, z.B. 

Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, Pflegepersonal sowie Betreuungspersonen in 

Spitälern, Altersheimen, Pflegeheimen und im Haushalt (siehe auch Kapitel „Impfungen 

für Personal des Gesundheitswesens“) 

• Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen bzw. mit häufigen 

Publikumskontakten (i.e. Personen mit Berufen, die einen deutlich stärkeren, direkten 

Kontakt mit Menschen haben, als das gewöhnlich der Fall ist z.B. Lehrerinnen und 

Lehrer, Ausbildungspersonal, Reiseführerinnen und Reiseführer, Heimhilfen, Kosmetik 

etc., siehe auch Kapitel „Berufsgruppenspezifische Impfempfehlungen“) 

• Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter Gefährdung infolge eines Grundleidens 

(Asthma, COPD, chronische Lungen-, Herz-, Kreislauferkrankung, Krebserkrankungen 

(besonders bei Lungenkarzinom), Immunsuppression (inkl. therapiebedingt)) 

• Raucherinnen und Raucher  

• Reiseimpfung: unabhängig von einer Reise empfohlen, jedoch besonders bei Hadj-

Pilgerfahrt und Massenveranstaltungen (Sportevents etc.) 

Impfschema 
Grundimmunisierung im 1. Lebensjahr: 2+1 Schema: 2. Dosis nach 2 Monaten, 3. Dosis 6 

Monate nach 2. Impfung.  

Grundimmunisierung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr: 2. Dosis nach 1–2 Monaten, 3. Dosis 

6–12 Monate nach der 2. Dosis. Auffrischung: bei Volksschuleintritt, danach alle 10 Jahre bzw. 

alle 5 Jahre ab dem vollendeten 60. Lebensjahr. 
                                                                 

161 Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Vaccinating Pregnant Women 
www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/hcp/guidelines.html.  

http://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/hcp/guidelines.html
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stattgefunden hat, ist der Zeitraum auf 21 Tage auszudehnen. Nach durchgemachter 

Infektion sollte eine Auffrischungsimpfung nach etwa 5 Jahren erfolgen178. 

Für ungeimpfte, enge Kontaktpersonen einer Person, welche nachgewiesener Maßen an 

Pertussis erkrankt ist, besteht die Empfehlung der antibiotischen Chemoprophylaxe (mit 

Makroliden), wobei ungeimpfte Kontaktpersonen gleichzeitig geimpft werden sollten. 

Geimpfte sind zwar weitgehend vor der Erkrankung geschützt, können aber mit dem Erreger 

besiedelt werden und somit die Infektion weitertragen – dies stellt insbesondere eine Gefahr 

für vulnerable Personen wie Säuglinge, Schwangere, Immunsupprimierte, Personen mit 

respiratorischen Erkrankungen etc., dar. Menschen mit Kontakt zu diesen Personen sollen 

daher trotz bestehendem Impfschutz vorsichtshalber eine Chemoprophylaxe erhalten.  

Bei geimpften Kontaktpersonen, deren letzte Impfung länger als 5 Jahre her ist, empfiehlt 

sich eine sofortige Auffrischungsimpfung179. 

Pneumokokken 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die Impfung ist für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr im kostenfreien Impfprogramm 

enthalten. Es wird mit einem Konjugatimpfstoff nach dem 2+1 Schema im 3., 5. und 12.–14. 

Lebensmonat geimpft. Auch Kinder mit Risiken/Indikation (siehe Definition unter 

„Indikation“) werden nach dem 2+1 Schema geimpft180. Diesen Kindern steht die kostenfreie 

Impfung bis zum vollendeten 5. Lebensjahr zur Verfügung.  

Ab Februar 2020 ist der 13-valente Impfstoff Prevenar 13 (PNC13) im kostenfreien 

Impfprogramm verfügbar. Neu-Immunisierungen sollen ab diesem Zeitpunkt mit dem 13-

valenten Impfstoff gestartet werden. Kinder, welche bereits mit dem 10-valenten Impfstoff 

Synflorix (PNC10) angeimpft wurden, sollen mit ebendiesem Impfstoff fertig geimpft werden. 

Impfserien sollten prinzipiell mit demselben Impfstoff (PNC10 oder PNC13) komplettiert 

werden, mit welchem sie begonnen wurden. Ein generelles Nachimpfen von Kindern, welche 

bereits eine volle Impfserie mit PNC10 erhalten haben, ist nicht vorgesehen. 

                                                                 
178 Dalby T et al. Antibody responses to pertussis toxin display different kinetics after clinical B. pertussis infection 
than after vaccination with an acellular pertussis vaccine. J Med Microbiol 2010;59:1029–36. 
179 www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Pertussis.html  
180 Deceininck G et al. Effectiveness of pneumococcal conjugate vaccine using a 2+1 infant schedule in Quebec, 
Canada. Ped Infect Dis J 2010;29:546–9. 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Pertussis.html
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Zur Verhütung schwerer invasiver Pneumokokkenerkrankungen, deren Altersgipfel im 2. 

Lebenshalbjahr liegt181, ist ein möglichst früher Beginn der Impfserie im 3. Lebensmonat 

dringend empfohlen und auch das exakte Einhalten der weiteren empfohlenen 

Impfzeitpunkte besonders wichtig182.  

Der Konjugatimpfstoff für Säuglinge und Kleinkinder kann gleichzeitig mit der 6-fach-

Impfung (an verschiedenen Injektionsstellen) verabreicht werden.  

Erwachsenenimpfung (Impfschema siehe Tabelle 9, Tabelle 10) 
Bei der Erwachsenenimpfung werden drei Gruppen unterschieden: Gesunde Erwachsene 

(>60 Jahre), Personen mit erhöhtem Risiko zu erkranken (>50 Jahre) und Personen mit hohem 

Risiko und dringend indizierter Impfung (alle Altersgruppen). 

• Gesunde Erwachsene: Ab dem vollenden 60. Lebensjahr ist die sequentielle Impfung, i.e. 

1x PNC13 und nach ≥1 Jahr 1x PPV23 für alle Erwachsenen empfohlen. Eine routinemäßige 

Wiederholung der Impfserie nach 5–6 Jahren ist nicht vorgesehen. Gesunden Erwachsenen 

vor dem vollendeten 60. Lebensjahr ist die Impfung nicht empfohlen. 

• Personen mit erhöhten Risiko: Bei Vorliegen von Umständen, wie Rauchen, 

Alkoholabusus, Hypertonie, Atherosklerose, subchronische Bronchitis etc., die ein 

erhöhtes Risiko für schwere Pneumokokkenerkrankungen bedingen können, wird die 

sequentielle Impfung PNC13 und nach ≥1 Jahr PPV23 bereits ab dem 51. Lebensjahr 

empfohlen. Eine einmalige Wiederholung der Impfserie (PNC13 + PPV23 nach ≥1 Jahr) im 

Abstand von 6 Jahren zur letzten Pneumokokkenimpfung wird – nach dem vollendeten 60. 

Lebensjahr - für diese Personen empfohlen. 

• Personen mit hohem Risiko und entsprechender Indikation (siehe unten) ist die 

sequenzielle Impfung, PNC13 und nach ≥8 Wochen PPV23, dringend empfohlen. Diese 

sequenzielle Impfung sollte alle 6 Jahre wiederholt werden. 

Indikation 
Für Personen aller Altersgruppen mit hohem Risiko für invasive 

Pneumokokkenerkrankungen ist die sequentielle Impfung dringend empfohlen. Als 

Personen mit hohem Risiko/Indikation gelten einerseits Personen mit einem erhöhten Risiko, 

                                                                 
181 Trotter CL et al. Epidemiology of invasive pneumococcal disease in the pre-conjugate vaccine era: England and 
Wales, 1996–2006. J Infect 2010;60(3):200–8. 
182 De Wals et al. Incidence of invasive pneumococcal disease before and during an era of use of three different 
pneumococcal conjugate vaccines in Quebec. Vaccine 2018; 36: 421–6. 
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Die sequentielle Impfung mit PNC13207 gefolgt von einer PPV23 Impfung nach einem Jahr 

ist dadurch begründet, dass nach alleiniger PPV23 Impfung das Abklingen des Impfschutzes 

rascher erfolgt und die Kombination mit PNC13 eine klare Überlegenheit hinsichtlich der 

OPA-Titer zeigt. Weiters tritt bei dieser Variante einerseits ein Boostereffekt durch die 

überlappenden Serotypen in den beiden Impfstoffen auf, andererseits ist eine zumindest 

teilweise Ausdehnung des Schutzes auf die 11 zusätzlich in PPV23 enthaltenen Typen 

möglich. Die vorliegende Evidenz zeigt einer Schutzdauer von etwa 4 Jahren, dennoch wird 

ein Impfabstand von wenigstens 6 Jahren empfohlen, weil bei kürzeren Abständen deutliche 

Lokalreaktionen auftreten und die Immunantwort schlechter ausfällt 

(Hyporesponsiveness)208,209,210,211,212,213. 

Poliomyelitis 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die inaktivierte Polio-Impfung (IPV) ist im kostenfreien Impfprogramm enthalten und wird im 

Rahmen der 6-fach Impfung nach dem 2+1 Schema im 3., 5. und 11.–12. Lebensmonat 

geimpft. Im Schulalter wird die Kombinationsimpfung Diphtherie (dip; reduzierte Dosis), 

Tetanus, Pertussis und Polio im 7.–9. Lebensjahr wiederholt4. 

Erwachsenenimpfung 
Nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter und Auffrischungsimpfung im Schulalter 

sollen Auffrischungsimpfungen mit einem Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie (dip), 

                                                                 
207 Greenberg et al. Sequential administration of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent 
pneumococcal polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults 60-64 years of age. Vaccine 
2014;32(20):2364–74. 
208 Trück et al. Pneumococcal serotype-specific antibodies persist through early childhood after infant 
immunization: follow-up from a randomized controlled trial. PLoS One 2014;9(3):e91413. 
209 Jackson LA et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 70 years 
of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Vaccine 
2013;31(35):3585–93. 
210 Ekström N et al. Concentration and high avidity of pneumococcal antibodies persist at least 4 years after 
immunization with pneumococcal conjugate vaccine in infancy. Clin Vaccine Immunol 2013;20(7):1034–0. 
211 Andrews NJ et al. Impact and effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive 
pneumococcal disease in the elderly in England and Wales. Vaccine 2012;30(48):6802–8. 
212 O'Brien KL et al. Combined schedules of pneumococcal conjugate and polysaccharide vaccines: is 
hyporesponsiveness an issue? Lancet Infect Dis 2007;7(9):597–606. 
213 Jackson LA et al. Influence of initial vaccination with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine or 23-valent 
pneumococcal polysaccharide vaccine on anti-pneumococcal responses following subsequent pneumococcal 
vaccination in adults 50 years and older. Vaccine 2013; 31(35):3594–602. 
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angeführten Impflücken auch für diese Komponenten bzw. nach der 6-fach-

Säuglingsimpfung auch für Hepatitis B angenommen werden.  

Postexpositionelle Prophylaxe: 
Alle Kontaktpersonen von Poliomyelitis-Erkrankten unabhängig von ihrem Impfstatus: 

Postexpositionelle Impfung mit IPV ohne Zeitverzug. Sofortige umfassende Ermittlung und 

Festlegung von Maßnahmen durch die Gesundheitsbehörde. 

Sekundärfall ist Anlass für Riegelungsimpfungen mit IPV und Festlegung weiterer 

Maßnahmen durch Anordnung der Gesundheitsbehörden. 

Rotavirus 

Kostenfreies Impfprogramm und Kinderimpfung 
Die Impfung ist im kostenfreien Impfprogramm enthalten. Die Schluckimpfung mit dem 

Lebendimpfstoff soll ehestmöglich ab der vollendeten 6. Lebenswoche verabreicht werden. 

Erwachsenenimpfung 
Die Impfung ist für Erwachsene nicht indiziert. 

Indikation 
Die Schluckimpfung ist für Kinder ab der vollendeten 6. Lebenswoche zugelassen und ist in 

Abhängigkeit vom Impfstoff bis zur vollendeten 24. (Rotarix) bzw. vollendeten 32. 

Lebenswoche (Rotateq) zu verabreichen. Sie kann gleichzeitig mit den anderen für diese 

Altersgruppe empfohlenen Impfungen verabreicht werden.  

Frühgeborene, die an Rotavirus-Infektionen erkranken, haben ein besonders hohes 

Komplikationsrisiko und sollen daher zeitgerecht, ggf. auch noch während des stationären 

Aufenthaltes, geimpft werden. Details siehe Kapitel „Impfungen bei Frühgeborenen“. 
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Gelbfieber 

Achtung: Gelbfieberimpfbescheinigungen werden im internationalen Reiseverkehr 

nur dann anerkannt, wenn sie durch eine autorisierte Gelbfieber-Impfstelle, eine 

autorisierte Ärztin oder einen autorisierten Arzt ausgestellt wurden. Die Berechtigung, 

Gelbfieber-Impfungen in Österreich durchzuführen und 

Gelbfieberimpfbescheinigungen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften 

auszustellen, muss beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Konsumentenschutz beantragt werden. Sollte eine Impfung von einer nicht 

autorisierten Ärztin oder einem nicht autorisierten Arzt durchgeführt worden sein, so 

ist auch eine nachträgliche Bestätigung durch die Gesundheitsbehörde nicht zulässig. 

Eine Liste der autorisierten Gelbfieber-Impfstellen steht auf der Website des 

BMASGK zur Verfügung: www.sozialministerium.at/gelbfieber-impfstellen  

Indikation 
Indiziert bei Reisen in Endemiegebiete des tropischen Afrikas und Südamerikas.  

Impfschema 
Einmalige Lebendimpfung, danach formal lebenslanger Schutz. Diese Bestimmung trat mit 

11. Juli 2016 in Kraft, danach sollte im internationalen Reiseverkehr eine einmalige Impfung 

formal lebenslang akzeptiert werden243. Die WHO hat die derzeitigen Einreisebestimmungen 

unter www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1 zusammengefasst und diese Liste wird 

laufend aktualisiert. Für Reisende in besonders exotische Destinationen, die in der 

Gelbfieberzone liegen, ist eine Nachfrage bei der jeweiligen diplomatischen Vertretung 

hinsichtlich der Umsetzung des WHO Beschlusses zur verlängerten Gültigkeitsdauer ratsam. 

Bei einigen Personengruppen könnte unabhängig von der WHO Richtlinie eine 

Wiederholungsimpfung jedenfalls sinnvoll sein, da sie über eine möglicherweise 

abgeschwächte Immunantwort verfügen: zum Beispiel Kinder, die bei Erstimpfung unter 2 

Jahre alt waren, Frauen, die in der Gravidität geimpft wurden, HIV-Infizierte und Personen, 

                                                                 
243 World Health Organization. New yellow fever vaccination requirements for travellers. July 2016. 
www.who.int/ith/updates/20160727/en/  

http://www.sozialministerium.at/gelbfieber-impfstellen
http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1
http://www.who.int/ith/updates/20160727/en/
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näher auf Aluminium in injizierbaren Arzneimitteln ein317,318. 

Da Impfungen bezogen auf die gesamte Spanne des Lebens eines Menschen nur selten 

verabreicht werden und auch nicht jeder Impfstoff ein Adjuvans beinhaltet, ist das Risiko 

durch Aluminiumverbindungen in Impfstoffen als sehr gering anzusehen319. Es gibt auch von 

Seiten der Pharmakovigilanz (Arzneimittelüberwachung) derzeit keinen Grund, 

Aluminiumverbindungen aus diesen Arzneimitteln zu entfernen. 

Jedoch können diese Aluminiumverbindungen in Totimpfstoffen vor allem, wenn sie s.c. 

verabreicht werden, zu Lokalreaktionen an der Einstichstelle führen (Rötung, Schwellung, 

Schmerzen) und sehr selten Granulome verursachen. Diese Reaktionen sind in der Regel 

harmlos und selbstlimitierend. 

Transmission von Impfviren Geimpfter auf empfängliche 

Kontaktpersonen 

(siehe auch Kapitel „Impfungen in der Schwangerschaft und Stillzeit“) 

Häufig stellt sich die Frage nach einer potenziellen Gefahr für Kontaktpersonen, die von 

Geimpften ausgehen könnte, denen Lebendimpfstoffe verabreicht wurden. Dies 

insbesondere, wenn es sich bei den Kontaktpersonen nicht nur um empfängliche Gesunde, 

sondern zum Beispiel um suszeptible gestillte Kinder oder Immunsupprimierte/Patientinnen 

und Patienten mit Immunschwäche handelt.  

Da die Lebendimpfung gegen Poliomyelitis in Österreich durch den Totimpfstoff ersetzt 

wurde, ist dies nur noch von historischem bzw. forensischem Interesse und wird hier nicht 

weiter behandelt.  

Eine Übertragung von in Österreich verwendeten Masern-, Mumps- und Röteln-Impfviren auf 

empfängliche Kontaktpersonen ist bisher nicht beschrieben. Die attenuierte MMR-

Lebendvakzine kann bei 3–5 % der Geimpften eine abgeschwächte, nicht infektiöse Form von 

Masern, die sogenannten „Impfmasern“ mit Fieber und Exanthem hervorrufen. Nicht 

ansteckend! – selbst bei immunsupprimierten Personen ist von keiner Gefährdung für 

Kontaktpersonen auszugehen. 

                                                                 
317 Paul Ehrlich Institut. Sicherheitsbewertung von Aluminium in Therapieallergenen, 2014. 
www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/archiv-sicherheitsinformationen/2014/ablage2014/2014-01-21-
sicherheitsbewertung-von-aluminium-in-therapieallergenen.html  
318 Weisser K et al. Daten zur Aluminiumkinetik nach Verabreichung von aluminiumbasierten Adjuvanzien in 
Ratten. Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 2009;3:31-4. 
319 Jefferson T et al. Adverse events after immunisation with aluminium-containing DTP vaccines: systematic 
review of the evidence. Lancet Infect Dis 2004;4(2):84-90. 

http://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/archiv-sicherheitsinformationen/2014/ablage2014/2014-01-21-sicherheitsbewertung-von-aluminium-in-therapieallergenen.html
http://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/archiv-sicherheitsinformationen/2014/ablage2014/2014-01-21-sicherheitsbewertung-von-aluminium-in-therapieallergenen.html
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I. Impfung spezieller 
Personengruppen 

Impfungen bei Kinderwunsch 

Prinzipiell sollen die gemäß Impfplan empfohlenen Impfungen bereits vor Beginn der 

Schwangerschaft durchgeführt werden („Prepare for pregnancy!“). Es wäre in dieser 

Situation sinnvoll, den persönlichen Impfstatus hinsichtlich aller erforderlichen Impfungen zu 

kontrollieren und gegebenenfalls verabsäumte Impfungen nachzuholen. Eine gute 

Gelegenheit dazu besteht auch in gynäkologischen Ordinationen und Ambulanzen.  

Bei Kinderwunsch sollte die Immunität besonders hinsichtlich der folgenden impf-

präventablen Erkrankungen überprüft bzw. der Impfstatus aktualisiert werden: 

• Masern-Mumps-Röteln (Impfung: Mindestabstand 1 Monat zu Konzeption) 

• Varizellen (Impfung: Mindestabstand 1 Monat zu Konzeption) 

• Diphtherie-Tetanus-Pertussis(-Polio) gemäß dem üblichen Schema  

• Influenza 

Impfungen in der Schwangerschaft und Stillzeit  

Schwangerschaft 
Generell können während der Schwangerschaft Impfungen mit Totimpfstoffen durchgeführt 

werden, jedoch ist ein Verschieben der Impfung in das 2. oder 3. Trimenon als 

Vorsichtsmaßnahme angezeigt, um theoretischen Bedenken zu entgegnen: einerseits kann 

ein teratogener Einfluss nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, andererseits 

könnte die Mutter ein zufälliges, gleichzeitiges Auftreten von gängigen 

Schwangerschaftskomplikationen des ersten Trimenons mit der Impfung in Zusammenhang 

bringen. Die jeweilige Fachinformation muss zusätzlich beachtet werden. 

Schwangeren werden folgende Impfungen empfohlen:  

• Pertussis ab dem 2. Trimenon (idealerweise 27. bis 36. SSW), unabhängig vom Abstand 

zur letzten Impfung mit Pertussis-Komponente: Es stehen nur Kombinationsimpfstoffe 
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während der Stillzeit nicht geimpft werden (siehe Kapitel „Gelbfieber“ und Kapitel 

„Transmission von Impfviren Geimpfter auf empfängliche Kontaktpersonen“). 

Für seronegative Wöchnerinnen und stillende Mütter dringend zu empfehlen: 

• Masern-Mumps-Röteln-Impfung  

• Varizellen-Impfung331 

Sollte die Pertussis-Impfung im Ausnahmefall – entgegen der dringenden Empfehlung – nicht 

während der Schwangerschaft erfolgt sein und ist laut regulärem Impfschema fällig, so soll 

eine Impfung gegen Pertussis (in Kombination mit Komponenten gegen 

Diphtherie/Tetanus/(Polio)) im Wochenbett durchgeführt werden. 

Für die Verabreichung dieser möglichst bald nach der Geburt durchzuführenden Lebend-

Impfungen können auch Hebammen in Betracht kommen (bezüglich MMR- oder Varizellen-

Impfung und Rhesusprophylaxe siehe „Rötelnimpfung und Anti-D Prophylaxe“). Die 

entsprechende Dokumentation, Aufklärung (gem. § 51 iVm § 49 ÄrzteG 1998; § 5 Abs. 4 iVm 

§§ 6, 9 und 9a HebG) und das Vorhandensein spezifische Notfallsmedikamente zur 

Behandlung etwaiger Impf-Nebenwirkungen müssen dabei gewährleistet sein. 

Impfungen bei Frühgeborenen 

Im Allgemeinen werden die Impfungen von Frühgeborenen (bei stabilem Zustand) nach dem 

chronologischen Alter (und nicht nach dem Schwangerschaftsalter) verabreicht.  

Meist ist es hilfreich, die erste Impfung noch während des Spitalsaufenthaltes (mit der 

Möglichkeit der Verträglichkeitsbeobachtung) zu verabreichen. Das mögliche Risiko von 

Apnoe (Atemstillstand) und die Notwendigkeit einer Atmungsüberwachung für 48–72 

Stunden sollte bei der Impfung von sehr kleinen Frühgeborenen (≤28 

Schwangerschaftswochen) berücksichtigt und besonders bei Frühgeborenen mit 

Atemunreife, d.h. in den ersten drei Lebensmonaten, überlegt werden. Da der Nutzen der 

Schutzimpfungen in dieser Gruppe hoch ist, sollten Impfungen nicht unterlassen oder 

verzögert werden. Zweckmäßigerweise sollten daher bei diesen Kindern die ersten 

Impfungen (Sechsfachimpfung und erste Pneumokokken-Impfung) vor der Entlassung in 

häusliche Pflege noch im Spital durchgeführt werden. Falls es in zeitlichem Zusammenhang 

mit der ersten Sechsfachimpfung zu kardiorespiratorischen Problemen gekommen ist, wird 

eine kardiorespiratorische Überwachung auch bei der nächsten Impfung empfohlen. Sollten 

                                                                 
331 Prevention of Varicella: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 
MMRW 2007;56;1–40. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5604a1.html  

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5604a1.html
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• Zusätzliche Indikationsimpfungen (abhängig von Infektionsrisiko und Grundkrankheit): 

− Hämophilus Influenzae Typ B 

− Herpes Zoster (inaktivierter Impfstoff) 

− HPV 

− FSME 

Eine umfassende und vertiefende Publikation ist unter dem Titel „Impfungen bei 

Immundefekten/Immunsuppression – Expertenstatement und Empfehlungen“ in der Wiener 

klinischen Wochenschrift139 abrufbar. Auch seitens der STIKO stehen Empfehlungen zum 

Vorgehen bei Impfungen und Immunsuppression zur Verfügung220. 

Die Durchführung von Impfungen bzw. die Beurteilung der Sinnhaftigkeit, sowie besondere 

Indikationen oder Kontraindikationen von Impfungen bei Immunsuppression oder 

Immundefekt sollte idealerweise zwischen impfender Ärztin oder impfenden Arzt und 

zuständiger Spezialistin oder zuständigem Spezialisten abgestimmt werden.  

Darüber hinaus sollten alle Kontakt- und Betreuungspersonen (Familien-/Haushalts-

mitglieder, betreuendes Gesundheitspersonal, Arbeitsumfeld etc.) von Patientinnen und 

Patienten mit Immunsuppression oder Immundefekten entsprechend den allgemeinen 

Empfehlungen des aktuellen Impfplans Österreich geimpft sein, da ein ausreichender 

Umgebungs-Impfschutz als zusätzliche wichtige Maßnahme zum Patientenschutz gilt. 

Impfungen für Personal des Gesundheitswesens 

Das Personal in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen, welches Kontakt zu 

Patientinnen und Patienten oder mit infektiösem Material hat, sollte zum eigenen Schutz und 

zum Schutz der betreuten Personen nachweislich und ausreichend vor den durch Impfungen 

vermeidbaren Erkrankungen geschützt sein, dies kann als moralische Verpflichtung gesehen 

werden. 

Im Nachfolgenden werden daher die spezifischen Empfehlungen für Gesundheitspersonal 

beschrieben. Aufgrund der immer wieder auftretenden Fälle impfpräventabler Erkrankungen, 

welche assoziiert mit dem Gesundheitswesen waren, soll außerdem auf die aktuellen 

rechtlichen Aspekte und deren Interpretation zu diesem Thema verwiesen werden (siehe 

Kapitel „Arbeitsrechtliche Aspekte von Impfungen“ und „Haftung“). Zusätzlich zu den in der 

nachfolgenden Tabelle abgebildeten und für Gesundheitspersonal besonders wichtigen 

Impfungen gelten alle anderen bisher beschriebenen allgemeinen Impfempfehlungen auch 

für das Personal des Gesundheitswesens. 
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Zum Personal im Gesundheitswesen müssen neben den in Tabelle 14 beschriebenen 

Personengruppen auch Auszubildende aller genannten Berufsgruppen, Gast- und 

Vertretungspersonal, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zivildienstleistende gezählt 

werden, für diese die obenstehenden Empfehlungen je nach eingesetztem Bereich analog 

gelten. Neu eintretendes Personal an klinischen Abteilungen sollte vor Dienstantritt die 

Immunität gegen die durch Impfung vermeidbaren Krankheiten durch serologische 

Untersuchung (oder Vorlage eines Impfpasses mit aufrechtem Impfschutz gegen diese 

Erkrankungen gemäß den jeweils bei den Einzelerregern beschriebenen Impfschemata) 

nachweisen. Bei fehlender Immunität ist die Impfung zu empfehlen und ggf. sind 

organisatorische Maßnahmen zu treffen, welche den Kontakt von nichtimmunem Personal 

mit Patientinnen und Patienten verhindern. 

Haftung  
Die Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz erfordert insbesondere ein rechtswidriges 

Verhalten der Schädigerin oder des Schädigers. Die Rechtswidrigkeit kann nun entweder in 

der Verletzung eines so genannten Schutzgesetzes oder absolut geschützten Rechtsgutes 

(wie z.B. Leben oder Gesundheit) – Haftung aus Delikt – oder in der Verletzung vertraglicher 

Verpflichtungen – Haftung aus Vertrag – liegen. Wird nun eine Patientin oder ein Patient von 

einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit einer durch eine 

Impfung vermeidbaren Krankheit angesteckt, so handelt es sich um die Verletzung eines 

absolut geschützten Rechtsgutes. Eine Haftung aus Delikt wegen einer 

Schutzgesetzverletzung scheidet hingegen mangels Vorliegens einer gesetzlichen 

Impfpflicht von Vornherein aus. 

Darüber hinaus ist die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt durch den 

Behandlungsvertrag zur Behandlung nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft 

verpflichtet. Im Zuge dessen ist die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt nicht nur 

dazu angehalten, sich um die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Patientin oder des 

Patienten zu bemühen, sondern auch dazu Maßnahmen zu setzen, die deren oder dessen 

Gefährdung verringern. Hier hat die Ärztin oder der Arzt die Sorgfalt eines ordentlichen und 

pflichtgetreuen Durchschnittsmediziners aufzuwenden. Erfolgt daher im Rahmen der 

medizinischen Behandlung durch eine Ärztin oder einen Arzt eine Ansteckung mit einer durch 

eine Impfung vermeidbaren Krankheit, stellt dies insbesondere im Hinblick auf besonders 

vulnerable Patientengruppen (z.B. Säuglinge oder immunsupprimierte Patientinnen und 

Patienten) eine Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Behandlungsvertrag 

dar. Hervorzuheben ist jedoch, dass, wenn eine medizinische Behandlung in einer 

Krankenanstalt stattfindet, der Behandlungsvertrag mit der Trägerin oder dem Träger der 

Krankenanstalt geschlossen wird. Daher sind sämtliche Personen, die die Trägerin oder der 
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Träger zur Erfüllung dieser Verbindlichkeit heranzieht, dazu verpflichtet, die Behandlung 

nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft durchzuführen und Gefährdungen von 

Patientinnen und Patienten zu unterlassen. Demzufolge verletzt die Trägerin oder der Träger 

nicht nur dann seine Verpflichtung aus dem Behandlungsvertrag, wenn die Ansteckung durch 

eine behandelnde Ärztin oder einen behandelnden Arzt erfolgt, sondern auch dann, wenn sie 

durch in die medizinische Behandlung eingebundener Angehöriger eines anderen 

Gesundheitsberufes verwirklicht wird. 

Die Rechtswidrigkeit der Verursachung ist jedoch nur eine von mehreren Voraussetzungen. 

Darüber hinaus ist insbesondere notwendig, dass die mangelnde Immunität gegen eine durch 

eine Impfung vermeidbare Erkrankung als ursächlich für die Ansteckung der Patientin oder 

des Patienten anzusehen ist (dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn die Ansteckung auf eine 

Besucherin oder einen Besucher zurückzuführen ist). 

Berufsgruppenspezifische Impfempfehlungen 

In der nachfolgenden Tabelle 15 wird auf erweiterte Impfempfehlungen unter 

Berücksichtigung spezifischer Berufsgruppen eingegangen. Als Standardimpfungen werden 

dabei all jene Impfungen definiert, die für alle Erwachsenen gemäß der vorangegangenen 

Kapitel des Impfplans allgemein empfohlen sind (Diphtherie, Tetanus, Pertussis, 

Poliomyelitis, Hepatitis B bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, Masern, Mumps, Röteln, 

Varizellen (Windpocken, Feuchtblattern) bei seronegativen Personen, Influenza (Virusgrippe), 

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Pneumokokken ab dem 61. Lebensjahr, Herpes 

Zoster ab dem 51. Lebensjahr, HPV – Humane Papillomaviren bis zum vollendeten 30. 

Lebensjahr). 

Arbeitsrechtliche Aspekte von Impfungen 
Die Durchführung medizinischer Behandlungen ohne oder gegen den Willen der Patientin 

oder des Patienten stellt einen Eingriff in das Recht auf Privatleben dar. Art. 8 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verbürgt dieses Recht, das in Österreich 

im Verfassungsrang steht. Unter bestimmten Voraussetzungen darf jedoch in das Recht auf 

Privatleben zulässigerweise eingegriffen werden. Neben einer gesetzlichen Anordnung muss 

damit insbesondere der Schutz der Gesundheit verfolgt werden und darf die Regelung nicht 

unverhältnismäßig sein. 

Lediglich nach § 17 Abs 3 des Epidemiegesetzes 1950 ist für Personen, die sich berufsmäßig 

mit der Krankenbehandlung, der Krankenpflege oder Leichenbesorgung beschäftigen und für 

Hebammen die Beobachtung besonderer Vorsichten anzuordnen, wobei für solche Personen 






